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ARTIKEL 187 

Selbstregulierungsorganisationen 

Verlangt eine Vertragspartei, dass Finanzdienstleister der anderen Vertragspartei Mitglied einer 
Selbstregulierungsorganisation, einer Wertpapierbörse oder eines Terminkontraktmarkts, einer 
Verrechnungsstelle oder einer anderen Organisation oder Vereinigung sind oder daran beteiligt sind oder 
Zugang dazu haben, um auf der gleichen Grundlage wie die Finanzdienstleister der betreffenden 
Vertragspartei Finanzdienstleistungen erbringen zu können, oder stattet die Vertragspartei solche 
Einrichtungen unmittelbar oder mittelbar mit Vorrechten oder Vorteilen bei der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen aus, so stellt die Vertragspartei sicher, dass die in den Artikeln 144 und 150 
genannten Verpflichtungen eingehalten werden. 
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